% Bundesnetzagentur Stadtwerke Wertheim GmbH |

23 Okt. 2021

Beschlusskammer 8
Aktenzeichen: BK8-19/00806-01

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnNWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2
i.V.m.§4 Abs. 4S.1 Nr. 1a und § 5 ARegV '

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2018 und der Ver-
teilung durch Zu- und Abschlidge auf die Erlosobergrenzen der
Kalenderjahre 2020 bis 2022

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur flr Elektrizitdt, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg,
die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl,

auf Antrag der Stadtwerke Wertheim GmbH, MulhlenstralRe 60, 97877 Wertheim,
vertreten durch die Geschéaftsflihrung,

- Antragstellerin -
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am 26.10.2021 beschlossen:

1. Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin fir das Jahr 2018 sowie
die Verteilung durch Zu- bzw. Abschlage auf die kalenderjahrlichen Erlds-
obergrenzen der Kalenderjahre 2020 bis 2022 werden gemafR Anlage 1
dieses Beschlusses genehmigt. Im Ubrigen wird der Antrag abgelehnt.

2. Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG.

Griinde

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2019 einen Antrag auf Genehmi-
gung der Zu- bzw. Abschlage aus dem Regulierungskonto des Jahres 2018 gemaf
§4 Abs. 4 S. 1Nr. 1aiV.m. § 5 Abs. 3 ARegV gestellt.

Am 13.09.2019 hat die Beschlusskammer eine vorlaufige Anordnung hinsichtlich
des Regulierungskontos des Kalenderjahres 2018 sowie der Verteilung durch Zu-
bzw. Abschlage auf die kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen der Jahre 2020 bis

2022 erlassen.

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemaR § 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei-
ben vom 17.03.2021 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten Entschei-
dung der Beschlusskammer zu auf3ern. Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom
01.04.2021 Stellung genommen. Aufgrund dieser Stellungnahme hat die Be-
schiusskammer der Netzbetreiberin mit Schreiben vom 16.06.2021 erneut die Mog-
lichkeit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin hat mit E-Mail vom
13.07.2021 Stellung genommen.

Die Landesregulierungsbehérde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat,
wurde gemaB § 55 Abs. 1 EnWG uber die Einleitung des Verfahrens informiert. Das
Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehérde wurden gemaf § 58 Abs.1
S. 2 EnWG beteiligt.

Im Ubrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen.
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Der Beschluss ist rechtmaBig. Er beruht auf einer rechtmaligen Anwendung des
nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Européischen
Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18. Eine Rechtsgrundlage flir den Beschluss
liegt vor. Der Beschluss ist formell und materiell rechtmafig.

1. Volistiandige Anwendung des nationalen Rechts auch vor
dem Hintergrund des Urteils des Europdischen Gerichts-
hofs vom 02.09.2021, C-718/18

Die Beschlusskammer hat in rechtmaliger Weise die Vorgaben des nationalen
Rechts in Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfah-
ren Anwendung finden und von der Entscheidung des Europaischen Gerichtshofs
(Urteil vom 02.09.2021, C-718/18) erfasst werden, fiir ihre Entscheidung herange-
zogen. Als ,normative Regulierung” werden im Allgemeinen solche Regeln des na-
tionalen Gesetz- und Verordnungsgebers (z.B. in StromNEV, GasNEV und ARegV)
bezeichnet, die konkrete methodische und materielle Vorgaben flr die Regulierung
durch die Bundesnetzagentur enthalten. Die Pflicht zur Anwendung dieser nationa-
len Vorgaben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch angesichts der Entscheidung
des Europaischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber
auller Kraft gesetzt oder neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof be-
reits entschieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 60 ff., siehe
auch OLG Dusseldorf vom 11.02.2021, VI-5 Kart 10/19 [V], S. 10 ff., OL.G Dussel-
dorf vom 28.04.2021, VI-3 Kart 798/19 [V], S. 72 ff., OLG Schleswig vom
11.01.2021, 53 Kart 1/18, S. 27 ff.).

1.1 Entscheidung des Europaischen Gerichtshofs

Der Europaische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass die
normative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie
2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie
2009/73/EG geregelten ausschlieRlichen Zustandigkeit der nationalen Regulie-
rungsbehdrde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik
Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europaische
Gerichtshof der vierten Rlge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland
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vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschlieRlichen
Zustandigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung
der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen flir den Anschluss
an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschlieBlich der anwendbaren Ta-
rife, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehtrde zugewie-
sen habe.

1.2 Reichweite der Entscheidung

Der Europaische Gerichtshof hat aber weder tUber die Zustandigkeitsfragen hinaus-
gehend einen materiell-rechtlichen Versto einzelner Vorgaben der normativen Re-
gulierung gegen EU-Recht gerligt, noch hat er sich ausdriicklich zu der Frage ge-
aulert, ob die normative Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale
Gesetz- und Verordnungsgeber den festgestellten Verstol? beseitigt, weiter an-
wendbar ist. Der EuGH hat sich insbesondere auch nicht explizit zu der Frage ge-
aulert, ob die Richtlinienbestimmungen Uber die ausschlieRliche Zustéandigkeit un-

mittelbar anwendbar sind.
1.3 Keine Nichtigkeit des nationalen Rechts

Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach den
Grundsétzen des europaischen Rechts noch nach nationalem Recht fihrt der Ver-
stol} einer nationalen Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Be-
schluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsétze des
Anwendungsvorrangs des Unionsrechts vor nationalem Recht zu beachten.

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normati-
ven Regulierung aus. Der Europaische Gerichtshof sieht zwar sowohl in der an die
Bundesregierung gem. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zusténdigkeiten, als
auch in den bindenden Vorgaben der normativen Regulierung eine mit den oben
genannten Richtlinien unvereinbare Beschréankung der ausschlieRlichen Zustandig-
keit der nationalen Regulierungsbehorde (EuGH a.a.0., Rz. 101 f,, 115 f.). Eine
Umdeutung der nationalen Vorgaben in nicht bindende Programmsétze, die die aus-
schliellliche Zustandigkeit der Regulierungsbehdrde nicht beeintrachtigen, kommt
angesichts des eindeutigen Wortlauts, der Systematik und des Regelungszwecks
der Vorschriften der normativen Regulierung jedoch-nicht in Betracht (Verbot der
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contra legem-Auslegung, BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 66
ff.).

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts fuhrt indes nicht dazu,
die Vorschriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwen-
dungsvorrang besagt, dass eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar gel-
tenden Regelung des Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behorden und
Gerichten nicht angewendet werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn.
40; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 69
f.). Dieser Grundsatz gilt jedoch nur, soweit unmittelbar anwendbares Unionsrecht
betroffen ist (EuGH, Urteil vom 24.06.2019, C-573/17, Rn. 62). Die normative Re-
gulierung verstoft nicht gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht. Die hier maf3-
geblichen Richtlinienbestimmungen Uber die ausschlieBliche Zustandigkeit der na-
tionalen Regulierungsbehorde, mit denen die Vorgaben der normativen Regulierung

unvereinbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar.
1.4 Keine unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinie

Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, mlssen
spezifische Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71. EL Au-
gust 2020, Art. 288 Rn. 149). Der Européische Gerichtshof geht von der unmittel-
baren Anwendbarkeit einer nicht oder nicht ordnungsgemal umgesetzten Richtlini-
enbestimmung nach Ablauf der Umsetzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinrei-
chend genau und inhaltlich unbedingt ist. Zudem konnen die Bestimmungen einer
Richtlinie grundsatzlich nur Rechte, aber keine Pflichten eines Einzelnen begriinden
(sog. Belastungsverbot). Insofern kommt auch eine objektive unmittelbare Wirkung

vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen:
1.4.1 Unionsvorschriften inhaltlich nicht unbedingt

Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich un-
bedingt, wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknupft ist
und zu ihrer Durchfihrung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Matnahmen der
Unionsorgane oder der Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienbestimmungen tber
die ausschlief3liche Zustandigkeit sind nicht als inhaltlich unbedingt anzusehen.
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Gegenwartig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen
im nationalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuwei-
sung als auch die fur einen Eingriff erforderliche Ermachtigungsgrundlage. Die Bun-
desnetzagentur hat nach nationalem Recht gegenwartig (nur) die Befugnis, die Vor-

“gaben der normativen Regulierung anzuwenden und ggf. unter Rickgriff auf § 29
EnWG je nach Festlegungsermachtigung weiter auszugestalten und zu konkretisie-
ren. Sie hat aber mangels entsprechender Aufgabenzuweisung durch den Gesetz-
geber nicht die Ubergeordnete, allgemeine und uneingeschrankte Befugnis, die ihr
nach den Richtlinien vorbehaltenen Aufgaben vollumfanglich und selbstéandig aus-
zuliben (vgl. EuGH a.a.0., Rz. 105) beispielsweise also die Methoden oder Bedin-
gungen fir den Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen oder zu geneh-
migen (vgl. nur § 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden mitglied-
staatlichen Aufgabenzuweisung bedarf, entspricht im Ubrigen auch dem européi-
schen Leitbild, wonach die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Regulierungsbehor-
den mit spezifischen Zustéandigkeiten verpflichtet sind (vgl. Erwégungsgrund 33 der
Richtlinie 2009/72/EG bzw. Erwagungsgrund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die
Mitgliedstaaten verfligen bei der Organisation und Strukturierung der Regulierungs-
behorde zwar Uber eine Autonomie, haben diese aber unter vollstandiger Beach-
tung der in den Richtlinien festgelegten Ziele und Pflichten auszutiben und insoweit
sicherzustellen, dass die Regulierungsbehodrde bei der Ausibung der ihr vorbehal-
tenen Zustandigkeiten ihre Entscheidungen autonom treffen kann (vgl. EuGH,
a.a.0., Rz. 119). Dieser Befund wird auch durch das in der Entscheidung des Euro-
paischen Gerichtshofs mundende Vertragsverletzungsverfahren bestatigt: Gegen-
stand der Riige durch die Europaische Kommission war nicht die fehlerhafte Aus-
Ubung einer nach nationalem Recht bereits ordnungsgemal® zugewiesenen aus-
schliellichen Zustandigkeit der nationalen Regulierungsbehdrde, sohdern der Um-
stand, dass eine den Richtlinien entsprechende umfassende Aufgabenzuweisung
an die nationale Regulierungsbehorde im nationalen Recht bislang nicht erfolgt ist
(vgl. EuGH a.a.0., Rz. 88). Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzuweisung
vor (EuGH, a.a.0., Rz. 130); diese kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert
werden, der dann die noch méglichen Einfluss- und Kontrollméglichkeiten vorsehen
kann (EuGH a.a.O., Rz. 126, 127).
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1.4.2 Belastung Einzelner verboten

Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien waren Belastungen Einzelner ver-
bunden, sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die EinrAumung subjektiver
Rechte keine Voraussetzung fur eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorlie-
gend wegen des Verstol3es gegen objektiv gepragte Zustandigkeitsnormen auch
fehlen wurde), allerdings gilt das Belastungsverbot. Wenn der Bundesnetzagentur
aus einer unmittelbaren Anwendung der Richtlinie weitergehende oder jedenfalls
anders ausgestaltete Kompetenzen zukdmen, kdnnte sich dies je nach Einzelfall
zugunsten, aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter auswirken. Daraus wiede-
rum konnten sich Belastungen ergeben, die nach Auffassung des Bundesgerichts-
hofs nur durch das europaische Primarrecht oder durch EU-Verordnungen begriin-
det werden konnen, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom
08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 73).

Eine Belastung wirde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als
Ermachtigungsgrundlage ergeben. Dies ware europarechtlich unzulassig. Sofern
die Richtlinienbestimmungen Uber die ausschlieBliche Zustandigkeit als inhaltlich
unbedingt anzusehen waren, mlssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar
als Ermachtigungsgrundlage auch fUr belastende Regulierungsentscheidungen her-
angezogen werden. Anders als in den vom Europaischen Gerichtshof entschiede-
nen Fallen, in denen er eine unmittelbare Belastung durch Richtlinienrecht ver-
neinte, weil die Belastung erst durch ein Verwaltungsverfahren auf Basis nationalen
Rechts eintrat, wurden vorliegend die Richtlinienbestimmungen als solche unmittel-
bar gegeniber den Betroffenen herangezogen werden und als materiell-rechtliche
Befugnisnormen fir belastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsentschei-
dungen fungieren. Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier einschlagige Judi-
katur, in der der EUGH es fur europarechtskonform eingestuft hatte, dass eine Richt-
linienbestimmung als eigenstandige Ermachtigungsgrundlage flir Eingriffe in

Rechte des Einzelnen herangezogen werden darf.
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1.4.3 Keine objektive unmittelbare Wirkung des Unionsrechts

Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen
bezogen auf die ausschlieRliche Zustandigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europa-
. ische Gerichtshof hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbestim-
mungen anerkannt, aus denen sich fir staatliche Stellen eindeutige Pflichten erge-
ben. Konkret ging es beispielsweise um die nicht rechtzeitig in nationales Recht
umgesetzte Pflicht der zustandigen Behorde zur Durchflhrung einer Umweltver-
traglichkeitsprifung im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens fir die Errichtung
eines Warmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 11.08.1995, C-431/92 — Warmekraft-
werk GroRkrotzenburg).

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen Uber die ausschliefli-
che Zustandigkeit der nationalen Regulierungsbehérde die Verpflichtung ergeben,
von dieser Zustéhdigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Zielsetzungen der
Richtlinien hinreichend Rechnung tragen zu konnen. Anders als im Fall des War-
mekraftwerks GrolRkrotzenburg ist diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht in-
haltlich unbedingt. Im vom Europaischen Gerichtshof entschiedenen Fall konnte die
zustandige Behorde der Pflicht zur Durchflihrung einer Umweltvertraglichkeitspri-
fung ohne Weiteres nachkommen, weil diese als unselbststandiger Bestandteil des
nach nationalem Recht vorgesehenen und ihr bereits zugewiesenen Genehmi-
gungsverfahrens durchzufuhren war. Demgegenuber kann die Bundesnetzagentur
die ihr nach den Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschlielliche Zustandig-
keit erst austben, wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht ein-
gerdumt werden (siehe oben).

1.5 Interessenabwégung

Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar an-
wendbar sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Griinde
dafiir, die Vorgaben der normativen Regulierung in der Ubergangszeit zur Anwen-
dung zu bringen. Die Nichtanwendung der normativen Regulierung in der Uber-
gangszeit wirde zu einem Zustand fihren, der mit den Zielsetzungen der genann-
ten Richtlinien erst recht unvereinbar wére (so auch BGH, Beschluss vom
08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 76).
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Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Fest-
legung der Bedingungen u.a. fir den Netzanschluss und den Netzzugang ,mit aus-
reichendem Vorlauf vor deren Inkrafitreten® festgelegt oder genehmigt werden, vgl.
Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU)
2019/944. Diesem Gebot der ex ante-Regulierung wird in Deutschland gegenwartig
zu einem grofken Teil Uber die Vorgaben der normativen Regulierung Rechnung
getragen. Die normative Regulierung strukturiert die Methoden flr die Berechnung
der Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen Bedingungen flir den Netzanschluss
und den Netzzugang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten flir Netzbe-
treiber und andere Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den Richtli-
nien geforderten transparenten und vorhersehbaren, verlasslichen Regulierungs-
rahmen. Bestehende Festlegungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur,
die sie im Rahmen ihrer bisherigen Zustandigkeiten erlassen hat, tragen zwar eben-
falls zu der erforderlichen ex ante-Regulierung bei, dies jedoch nur in Teilbereichen
und in Erganzung der normativen Regulierung und damit nicht in dem von der Richt-
linie geforderten Umfang.

Ein faktisches AuBerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung wiirde
daher zu betrachtlichen Regelungsliicken und damit einhergehend erheblichen
Rechtsunsicherheiten fur alle Marktbeteiligten flihren. Auch dies ware mit den ge-
nannten Richtlinienvorgaben und den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkits
schwerlich vereinbar. Beispielsweise diirfte eine derart unklare Rechtslage im Uber-
gangszeitraum kaum Investitionsanreize setzen und Unsicherheiten flr die unter-
nehmerische Tatigkeit der regulierten Unternehmen und auch der sonstigen Marki-
teilnehmer auslésen. Fiir den Ubergangszeitraum ist es daher sinnvoll und ange-

bracht, stabile und berechenbare Verhaltnisse zu gewahrleisten.
2. Zustandigkeit

Die Bundesnetzagentur ist gemall § 54 Abs.1 und 3 EnWG die zustandige
Regulierungsbehorde.

Die Zustandigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG.
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3. Ermittlung der Zu- bzw. Abschlége auf die Erlosobergrenzen
der Jahre 2020 bis 2022 nach § 5 Abs. 3 ARegV

3.1 Ermachtigungsgrundlage

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschlage auf die Erlésobergrenzen der Antragstel-
lerin fUr die Jahre 2020 bis 2022 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnNWG, § 32
Abs. 1Nr.1und 2i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 5 ARegV.

Die Regulierungsbehérde genehmigt gemal § 5 Abs. 3 ARegV Zu- bzw. Abschlage
auf die Erlésobergrenzen der Antragstellerin fUr die Jahre 2020 bis 2022, die sich
aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2018 ergeben. Die ermittelten
Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschlage sind gemal § 5
Abs. 2 ARegV zu verzinsen.

FUr die Berechnung der Zu- und Abschlage auf die entsprechenden Erlésobergren-
zen wird zunachst der Saldo zum 31.12.2018 ermittelt. Dieser wird sodann um ein
Jahr aufgezinst, um zu berucksichtigen, dass die Auflosung des Regulierungskon-

tosaldos erst im Jahre 2020 beginnt.

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2018 erfolgt in drei gleichmafi-
gen Raten ab dem Jahr 2020. Zusatzlich erfolgt gemal § 5 Abs. 3 S. 3 ARegV eine
Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos
nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz fir die Aufzinsung im Jahr 2019 und im ge-
samten Auflosungszeitraum entspricht dem 10-jahrigen Durchschnitt der von der
Bundesbank veroffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inlan-
discher Emittenten" der Kalenderjahre 2009 bis 2018 in H6he von 1,34 Prozent.

3.2 Positionen im Regulierungskonto

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1

ARegV. Flr den Elektrizitatsbereich sind dies im Einzelnen:

a) die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulassigen Erlosen und den von
der Antragstellerin unter Bertcksichtigung der tatséchlichen Mengenentwick-

lungen erzielbaren Erlosen,
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3.3

b)

d)

die Differenz zwischen den tatsachlich entstandenen Kosten nach §11
Abs. 2S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlésobergrenze diesbezlig-

lich enthaltenen Ansatzen,

die Differenz zwischen den tatsachlich entstandenen Kosten nach § 11
Abs. 5 ARegV iV.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs.5
ARegV zur Bericksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regu-
lierungsperiode und den in der Erlosobergrenze diesbezlglich enthaltenen

Ansatzen sowie

die Differenz zwischen den fiir das Kalenderjahr bei effizienter Leistungser-
bringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die
Messung gehort, und den in der Erldsobergrenze diesbezliglich enthaltenen
Anséatzen, soweit diese Differenz durch Anderungen der Zahl der Anschluss-
nutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge-
fuhrt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten fir den Mess-
stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsys-
temen im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In das Regulie-
rungskonto wird auch die Differenz einbezogen, die durch Mal3nahmen des
Netzbetreibers im Zusammenhang mit § 40 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S.1 und 2
EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 MsbG verursacht

wird, soweit der Netzbetreiber fiir die Durchfiihrung zustandig war.

Differenz zwischen zulassigen Erlésen und erzielbaren Erl6-

sen

Gemalk § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zuldssigen Erlése und der von

der Antragstellerin unter Berlicksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklung er-

zielbaren Erlose im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepasste Erldsober-

grenze wird in der Anlage 3a bis ¢ von der Antragstellerin angepassten Erlésober-

grenze gegenubergestellt.

Die in den Einzelbestandteilen der Erldsobergrenze gegentber dem Ansatz der An-

tragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich ebenfalls aus der Anlage 3a bis

C.
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3.31 Zulassige Erlose

Die zulassigen Erlose bestimmen sich gemall § 4 ARegV. Dabei sind die gemald
§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erldsobergrenzen nach Maligabe von § 4
Abs. 3 und 4 ARegV kalenderjahrlich von der Antragstellerin anzupassen.

Dies umfasst insbesondere die zulassige Anpassung der jeweiligen kalenderjahrli-
chen Erldsobergrenze in Folge von Anderungen des Verbraucherpreisgesamtinde-
xes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Anderungen von dauerhaft
nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3
S. 1 Nr. 2 ARegV). Gemal} § 24 Abs. 3 ARegV findet im vereinfachten Verfahren
§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV mit Ausnahme von § 4 Abs. 3S. 1 Nr. 2 ARegV i.V.m.
§ 11 Abs. 2S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV keine Anwendung.

Kosten oder Erlose aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter
Netzebenen (§11 Abs.2 S.1 Nr.4 ARegV), der Nachristung gemaR der
Systemstabilitdtsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen
Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) kdnnen auf Basis von Planwerten an-
gepasst werden und flieRen im Rahmen eines Plan-Ist-Abgleichs in das Regulie-

rungskonto ein.

Weiterhin kbnnen Anpassungen aufgrund einer Mehrerldésabschopfung nach § 34
Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEY in analoger Anwendung erfolgen.

Zudem konnen jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemal § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1
und 2 ARegV Anpassungen der Erlésobergrenze in Folge von beschiedenen
Antrdgen nach Maligabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und einer nicht
zumutbaren Harte (Hartefall) gewahrt werden. Die Anpassung aufgrund eines vor-
herigen Saldos eines Regulierungskontos erfolgt nach § 4 Abs. 4 S.1 Nr. 1a, S. 3
ARegV.

Eine Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV
.V.m. § 19 ARegV (Qualitatselement) ist im vereinfachten Verfahren gemaf} § 24
Abs. 3 ARegV nicht vorzunehmen.
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Eine Anderung der Erlésobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund
von Teilnetzlibergangen nach § 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berlcksichtigenden
Teilnetzibergange sind in Anlage 3¢ ausgewiesen.

Zwischen den Angaben des Netzbetreibers fur die Anpassung der Erlésobergrenze
und den von der Beschlusskammer ermittelten Betragen ergibt sich eine Abwei-
chung in Hohe von 32.114 € bei der Einzelposition ,Netzveranderungen gemal §
26 Abé. Il - V ARegV" (siehe Anlage 3c). Die Abweichung resultiert aus der Fort-
schreibung der freiwilligen Selbstverpflichtung fiir die Beschaffung von Verlustener-
gie des abgebenden Netzbetreibers, der Netze BW GmbH.

3.3.1.1 l'f\nderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes
nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erldsobergrenze ist die Anderung des Verbraucher-
preisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berlcksichtigen. Hierfir ist fur das Jahr
2018 gemal: § 8 S. 2 ARegV der Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres 2016 in

Hohe von 107,40 zu verwenden.

3.3.1.2 Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren
Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 1, 3,7, 8b
bis 12a und 14 sowie S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3
S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV)

Im vereinfachten Verfahren gelten gemalt § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV in der Fassung
vom 20.07.2012 45 Prozent der nach §14 Abs.1 Nr.1 ARegV ermittelten
Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2
ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemal® §24 Abs. 2 S. 4
ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Warme-
Kopplungsgesetz unbericksichtigt.

3.3.1.3 Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren
Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4, 5 und 8
ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV)

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11
Abs.2 S.1 Nr.4 ARegV), fur die Nachristung aufgrund der
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Systemstabilitatsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen
Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis
von Plankosten gemaf § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst.

3.3.1.4 Anpassung nach MaRgabe des § 5 ARegV (Saldo
des Regulierungskontos) gemall §4 Abs.4 S.1
Nr. 1a ARegV

Die Erldsobergrenze wurde nach MaRgabe des § 5 ARegV gemalR § 4 Abs. 4 S. 1
Nr. 1a ARegV angepasst. Hinsichtlich der Kalenderjahre 2013 bis 2016 erfolgten
durch die Beschlusskammer zunachst eine vorldufige und schlielich eine endgul-
tige Bestimmung der Salden und der Verteilung auf sechs Kalenderjahre durch Zu-
und Abschlage auf die Erlésobergrenze gem. § 34 Abs. 4 ARegV (Az. jeweils BK8-
17/0806-01). Maf3geblich flr die Bestimmung der zuldssigen Erldse fur den Saldo
des Jahres 2018 ist der endgultige durch die Beschlusskammer festgelegte Zu-
bzw. Abschlag. Etwaige AbWeichungen des von der Beschlusskammer festgestell-
ten Auflésungsbetrag aus dem Regulierungskontosaldo 2013 bis 2016 zu den An-
gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. Der in der
Anlage 3a ausgewiesene Wert enthalt zudem den Saldo des Regulierungskontos
fur die Jahre 2009 bis 2012, der mit der Festlegung der Erlésobergrenzen fir die
zweite Regulierungsperiode bestimmt wurde.

Der Netzbetreiber hat den Saldo aus dem Regulierungskonto 2013 bis 2016 unter
der Position Sonstige's in Hohe von 84.066 € erfasst. Die Beschlusskammer hat
stattdessen einen Saldo fur das Regulierungskonto 2013 bis 2016 in Hohe von
86.654 € mit Beschluss mit dem Aktenzeichen BK8-17/0806-01 beschieden und un-
ter der Position Saldo Regulierungskonto in Anlage 3a beriicksichtigt. Nach Be-
rechnung der Bundesnetzagentur ergibt sich der Saldo des Regulierungskontos aus
den Beschliissen BK8-12/0806-11 (-29.423 €) und BK8-17/0806-01 (86.654 €) und
betragt in Summe 57.231 €.
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3.31.5 Anpassung nach MaBgabe des § 19 ARegV (Quali-
tatselement) gemaR § 4 Abs. 5 ARegV

Eine Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV
i.V.m. § 19 ARegV (Qualitatselement) ist im vereinfachten Verfahren gemaf § 24
Abs. 3 ARegV nicht vorzunehmen.

3.3.2 Erzielbare Erlose

Gemal} § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu-
lassigen Erlosen und den von der Antragstellerin unter Berlicksichtigung der tat-
sachlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlésen im Regulierungskonto zu erfas-
sen. Die erzielbaren Erlose ermitteln sich als Produkt der tatséchlich im jeweiligen
Jahr durchgeleiteten Absa'tzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen
der Verprobungsrechnung gemaf § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der
Bestimmung der erzielbaren Erldse ist somit auf die tatsachlich physikalisch durch-
geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un-
abhangig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewahrt wur-
den.

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli-
chen tatsachlich erzielbaren Erlése des abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt.

Nach Prifung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich die
in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erldse.

3.4 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs.2 S.1 Nr. 4, 5 und 8
ARegV

Nach §4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 i.V.m. § 24 Abs. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der
kalenderjahrlichen Erldsobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres
bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlos-
obergrenze Anwendung finden soll.
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Die diesbezlglich in dem jeweiligen Erlésobergrenzenjahr enthaltenen Planansatze
sind den in diesem Kalenderjahr tatsachlich entstandenen Kosten gegeniiberzustel-
len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemaR § 5 Abs. 1 S. 2
ARegV zu berlicksichtigen.

Die Antragstellerin hat die tatséchlich entstandenen Kosten und Erlése gemaR § 11
Abs. 2 S.1 Nr. 4, 5und 8 ARegV aus

a) der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen,
b} der Nachriistung nach SysStabV
c) vermiedenen Netzentgelten

Ubermittelt.”

In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten

Werten gegenubergestellt.

3.4.1 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 fiir die Inanspruch-
nahme vorgelagerte Netzebenen

Der Netzbetreiber hat in den vorgelagerten Netzkosten periodenfremde Sachver-
halte in Hohe von 13.368 € berlcksichtigt.

Gemall § 5 Abs. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den zuldssigen Erlésen und
den unter Berucksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklung erzielbaren Er-
l6se jahrlich auf dem Regulierungskonto zu verbuchen. Es soll demnach lediglich
die Prognoseunsicherheit, die sich aus der Verprobung ergibt, ausgeglichen wer-
den. Periodenfremde Ertrdge und Aufwendungen kénnen z.B. aus Mengendifferen-
zen entstehen, die bei den angesetzten tatsachlichen Mengen des Vorjahres fest-

gestellt wurden.

Die Antragstellerin tragt vor, dass die Kosten in Hohe von 13.368 € fiir das Regulie-

rungskonto 2018 als Nachverrechnung aus dem Vorjahr zu beriicksichtigen seien.

! Bei der Bestimmung der auszuzahlenden vermiedenen Netzentgelte ist ab dem Kalenderjahr 2018 nach
Maligabe des & 18 StromNEV i.V.m. § 120 EnWG das Schattenpreisblatt des jeweiligen vorgelagerten Netz-
betreibers zu Grunde zu legen (vgl. Hinweise der Beschlusskammer 8 zur Anpassung der Erldsobergrenze).
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Da das Regulierungskonto 2017 zum Zeitpunkt der Stellungnahme der Antragstel-
lerin noch nicht abgeschlossen war, wurde diesem Umstand in 2017 Rechnung ge-
tragen. Im Regulierungskonto des Jahres 2018 bleiben die Nachverrechnungen aus
dem Jahr 2017 in Hohe von 13.368 € jedoch unberlicksichtigt.

3.4.2 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 flir die Auszahlung
vermiedener Netzentgelte

Nach Angabe des Netzbetreibers ergeben sich tatsichliche Kosten in Hohe von
347.278 €. Nach Berechnung der Bundesnetzagentur ergeben sich tatsadchliche
Kosten in Hohe von 330.351 €.

Bezliglich der Preiskomponente ist der glnstigere Preis zwischen dem tatsachli-
chen Entgelt der vorgelagerten Netzebene bzw. dem Preis des ,Referenzpreisblatts
zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV" der vorgela-
gerten Netzebene als Obergrenze heranzuziehen. Das hier als ,Referenzpreisblatt
zur Emmittlung vermiedener Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV* bezeichnete
Preisblatt ist ein neu berechnetes Preisblatt mit den Daten 2016 nur fir die Zwecke
der Ermittlung der vermiedenen Netzentgelte, welches fir die Folgejahre konstant
bleibt. Dabei ist zwischen den Preisen fir gesicherte und volatile Erzeugung zu un-

terscheiden.

Das bereinigte Preisblatt 2016 (sog. Referenzpreisblatt zur Ermittlung vermiedener
Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV) bildet den Vergleichsmafstab flr die als
Berechnungsgrundlage heranzuziehende Obergrenze der vermiedenen Netzent-
gelte einer jeden Spannungsebene. Der Begriff der Obergrenze meint nach dem
Wortsinn den ,obersten erlaubten Wert“. Bezliglich der Preiskomponente ist dem-
nach der glinstigere Preis zwischen dem tatséachlichen Entgelt der vorgelagerten
Netzebene bzw. dem Preis des ,Referenzpreisblatts zur Ermittlung vermiedener
Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV* der vorgelagerten Netzebene als Ober-
grenze heranzuziehen. Hierbei ist zu beachten, dass im Ergebnis die niedrigere
Vergiitung der Anlagenbetreiber den Maf3stab bildet, d.h. die Obergrenze wird durch

das Preissystem abgebildet, das zu giinstigeren vermiedenen Netzentgelten fuhrt.

Die Beschlusskammer hat fUr die volatilen EEG-Anlagen in der Mittelspannung den

Referenzpreis in Hohe von 59,15 €/kW herangezogen und die Vermeidungsleistung
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sowie die Vermeidungsarbeit mit jeweils zwei Dritteln des Referenzpreises multipli-
ziert (LP = 39,43 €/KW, AP = 0,15 ct/kWh) angesetzt. Dies fihrt im Ergebnis zu
einer Kurzung in Hohe von 16.926 €.

3.5 Differenz zwischen den fiir das Kalenderjahr entstehenden
Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den

in der Erlésobergrenze diesbezliglich enthaltenen Ansatzen

Gemal § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 29.08.2016 wird in das Regu-
lierungskonto dariiber hinaus die Differenz zwischen den flr das Kalenderjahr bei
~ effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu
dem auch die Messung gehért, und den in der Erlésobergrenze diesbeziiglich ent-
haltenen Ansatzen einbezogen, soweit diese Differenz durch Anderungen der Zahl
der Anschlussnutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber
durchgefuhrt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten fur den Mess-
stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen
im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt.

Gemall § 5 Abs. 1 S. 4 ARegV in der Fassung vom 29.08.2016 wird in das Regu-
lierungskonto auch die Differenz einbezogen, die durch MalRnahmen des Netzbe-
treibers im Zusammenhang mit § 40 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 8. 1 und 2 EnNWG in Ver-
bindung mit § 55 Abs 1 Nr. 4 oder Abs. 2 des MsbG verursacht wird, soweit der
Netzbetreiber fur die Durchfuhrung zusténdig war.

Nach § 7 Abs. 2 MsbG sind die Kosten des Messstellenbetriebs von modernen Mes-
seinrichtungen und intelligenten Messsystemen nicht mehr in der Erldsobergrenze
und den Netzentgelten des Netzbetreibers zu berlcksichtigen, sondern dem grund-
zustandigen Messstellenbetreiber fir moderne Messeinrichtungen und intelligente
Messsysteme zuzuordnen. Die Kosten fur die Abrechnung der Netznutzung von
modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen verbleiben beim

Netzbetreiber und sind weiterhin Bestandteil der Netzentgelte.

In das Regulierungskonto sind gemalt § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV Kostendifferenzen
einzubeziehen, die sich durch Anderungen der Zahl der Anschlussnutzer im Bereich
des konventionellen Messstellenbetriebs ergeben. Durch den Austausch von kon-

ventionellen Messeinrichtungen gegen moderne Messeinrichtungen und intelligente
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Messsysteme reduziert sich die Anzahl der Anschlussnutzer, die dem Bereich des
konventionellen Messstellenbetriebs und damit dem Netzbetreiber zuzuordnen
sind, wahrend die Anzahl der Anschlussnutzer, die vom grundzustandigen Mess-
stellenbetreiber fir moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme be-
treut werden, steigt. Folglich reduzieren sich die Kosten des Netzbetreibers flir den
konventionellen Messstellenbetrieb im Vergleich zu den in der Erldsobergrenze ent-

haltenen Ansatzen.

Die Antragstellerin hat die Kostenveranderung fur die Messung bzw. den Messstel-
lenbetrieb Ubermittelt.

Hiernach haben sich Differenzen ergeben.

Diese Werte werden in der Anlage 4 den von der Beschlusskammer gepriften Wer-
ten gegenlbergestellt.

Hierbei hat die Beschlusskammer in einem ersten Schritt die Differenz der Zahl der
Anschlussnutzer, bei denen der Zahler durch eine moderne Messeinrichtung im
Sinnedes § 2Nr. 15 MsbG i.V.m. § 61 Abs.1 Nr. 4 MsbG (Speichertiefe flir moderne
Messeinrichtungen) oder ein intelligentes Messsystem im Sinne des § 2 Nr. 7 MsbG
ersetzt wurde, ermittelt. Dabei wurde der Anfangsbestand der intelligenten Mess-
systeme und moderner Messeinrichtungen mit ,0“ angesetzt. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Gesamtzahl der intelligenten Messsysteme und moderner Messein-
richtungen, die bis zum 31.12.2018 eingebaut wurden, zu einer Verringerung der
Erldsobergrenze flihrt.

Anschlieend wird diese Differenz mit dem Preis fur den Eintarifzahler (Haushalts-
zahler) multipliziert. Dieser Wert flie3t als Kostenminderung in die Ermittlung des
Regulierungskontosaldos ein. Die Zahler, die aus der Erlésobergrenze herausfallen,
werden dabei pauschal mit dem glnstigsten Preis fur den Messstellenbetrieb und
die Messung bewertet.

Aufgrund des friihen Stadiums des Rollouts und zahlreicher offener Fragen erkennt
die Beschlusskammer ohne weiteren Nachweis bis zu 25 % der Kosten fir an den
grundzusténdigen Messstellenbetreiber fur moderne Messeinrichtungen und intelli-

gente Messsysteme abgehende Kosten als Systemkosten des Netzbetreibers an,
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die nicht aus den Erlésobergrenzen herausgeldst werden. Anhand dieser Pau-
schale wird einerseits bertcksichtigt, dass ein grofRer Teil der Kosten einer ausge-
tauschten Messeinrichtung beim Netzbetrieb nicht mehr anfallt, andererseits ge-

wisse Kosten beim Netzbetreiber zumindest voriibergehend verbleiben kdnnen.

Der Netzbetreiber setzt tatsachlich entstandene Kosten aus Messung und Mess-
stellenbetrieb im Jahr 2018 in Hohe von 276.569 € an. Nach Berechnung der Bun-
desnetzagentur ergeben sich ursprunglich Kosten aus Messung und Messstellen-
betrieb in Hohe von 271.860€. Die urspringliche Abweichung in Héhe von 4.710 €
resultiert aus der Kostenverdnderung durch den Einbau von modernen Messein-

richtungen.

In einer erganzenden E-Mail zur Nachforderung des volistandig beflllten Tabellen-
blattes E.4 vom 28.07.2020 flhrt die Antragstellerin aus, dass sich die Umsatzerlése
des grundzustandigen Messstellenbetreibers fir das Jahr 2018 auf 13.238 € belau-
fen wlrden. Unter Berucksichtigung einer unterjahrigen Inbetriebnahme seien 787
moderne Messeinrichtungen ,voll* erlést (Einzelpreis moderne Messeinrichtung =
16,81 €/a) worden. Die heranzuziehende Zahleranzahl sei somit aus Sicht der An-
tragstellerin zeitanteilig zu ermitteln, da nicht alle Zahler zu Jahresanfang verbaut

wurden und daher teilweise ein zu hoher Kostenabzug ausgerechnet werde.

Von diesen 787 Zahlern entfielen, laut Netzbetreiber, 10 % (78) auf Neueinbauten
(kein Austausch alter Zahler). Die restlichen 709 ausgetauschten Zahler ergeben
beim Messstellenbetrieb eine Erlésdifferenz in Hohe von -6.482 €. Von dieser Dif-
ferenz macht der Netzbetreiber ohne einen weiteren Nachweis 25 % der Erlose (=
1.621 €) als remanente Kosten (Fixkosten) bei der Datenmeldung zum Regulie-
rungskonto Strom 2018 geltend. Der Differenzbetrag aufgrund der Kostenverande-
rung im Bereich Messstellenbetrieb (inkl. Messung) im Tabellenblatt E4. beliefe sich
somit auf -4.862 €.

Die Berechnung der Antragstellerin orientiert sich an der pauschalen Ermittlung der
Beschlusskammer, weicht aber in Bezug auf den Ansatz der tatsachlich im Jahr
2018 ausgetauschten Zahler von der Vorgehensweise der Beschlusskammer ab.

Im Gegensatz zur Beschlusskammer setzt die Antragstellerin nicht die Summe der
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tatsachlich am 31.12.2018 eingebauten Zahler, sondern eine rechnerisch ermittelte

Zahleranzahl anhand von Einbaudaten an.

Nach Priufung der Erlauterungen der Antragstellerin und ausfuhrlichen Erérterungen
in der Beschlusskammer, wurde der Antragstellerin nochmals Gelegenheit gege-
ben, ggf. weitere Unterlagen und Erlauterungen vorzulegen. Dies wurde von der
Antragstellerin wahrgenommen, wobei sie in ihrer E-Mail vom 01.04.2021 allerdings
weiterhin eine rechnerische Herleitung vornimmt. Die genaue Zahl von bis zum
31.12.2018 tatséchlich verbauten Zahlern wurde auf nochmalige Nachfrage mit E-
Mail vom 26.04.2021 mit 1.563 Zahlern mitgeteilt.

Im Ergebnis bleibt Folgendes festzuhalten: Damit die Beschlusskammer die indivi-
duellen Gegebenheiten eines Netzbetreibers berlicksichtigen und dementspre-
chend von der pauschalen Ermittlung abweichen kann, sind detaillierte Begriindun-
gen und Nachweise sowohl Uber die tatsachlichen remanenten Kosten, als auch die
tatsachliche zeitliche Verteilung des Umbaus der Zahler und Zahlertypen lber das

Jahr darzulegen. Diese wurden von der Antragstellerin nicht erbracht.

Damit setzt die Beschlusskammer nunmehr die tatsachlich eingebauten Zahler in
Hohe von 1.563 fur die Ermittlung der Kostenveranderung im Bereich Messung und
Messstellenbetrieb des Jahres 2018 an. Dies fiihrt im Ergebnis zu einer Differenz
im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2018 in Héhe von ur-
sprunglich -10.550 €.

Im Zuge der zweiten Anhorung zu diesem Beschluss wurde der Netzbetreiber dazu
aufgefordert Nachweise hinsichtlich der tatsachlichen monatlichen Verteilung des
Umbaus der Zahler und Zahlertypen darzulegen. Weiterhin wurde die genaue Auf-
schlisselung der angefallenen Kosten hinterfragt. Hierzu hat die Antragsstellerin mit

E-Mail vom 13.07.2021 Stellung genommen.

Hinsichtlich der voll abgerechnetén Zahler von 783 Stlck wurde dargelegt, dass
diese statt der urspringlich Gbermittelten 787 Stlick anzusetzen sind. Die Anzahl
dieser voll abgerechneten Zahler entspricht nicht der Anzahl der getéuschten Zah-
ler. Grund hierfur sei, dass die modernen Messeinrichtungen auch bei Neuanschlis-
sen von Netzkunden und Einspeisern eingebaut werden. Der Anteil dieser Neuein-

bauten ist somit bei der Ermittlung der Anzahl der getauschten Zahler zum Abzug
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zu bringen (78 Stlick). Weiterhin sind 1.509 Zahler ausgetauschte konventionelle
Zahler.

Der Netzbetreiber tragt in seiner Stellungnahme vor, dass bei dem Abzug der ver-
bauten modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme auf einen Mit-
telwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand abzustellen sei. Die pauschale

Vorgehensweise der Beschlusskammer bilde nicht die tatsachliche Entwicklung ab.

Der Netzbetreiber legte aber auf Nachfrage der Beschlusskammer nicht ausrei-
chend dar, wie sich der Einbau der modernen Mésseinrichtungen und intelligenten
Messsysteme (und damit der Ausbau der konventionellen Zahler) tatsachlich Gber
das Jahr verteilt haben. Zudem legte er keine detaillierten Nachweise der tatsachli-

chen remanenten Kosten dar.

Die Beschlusskammer halt an ihrer pauschalen Berechnungsmethode fest. Der

Netzbetreiber konnte sein Vorbringen nicht hinreichend nachweisen.

Damit setzt die Beschlusskammer nunmehr die tatsachlich eingebauten Zahler in
Hohe von 1.509 fiir die Ermittlung der Kostenveranderung im Bereich Messung und
Messstellenbetrieb des Jahres 2018 an. Dies fUhrt im Ergebnis zu einer Differenz
im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2018 in H6he von -10.186
€.

3.6 Ausgleich des Regulierungskontosaldos

Der ermittelte Saldo wird annuitatisch Gber drei Jéhre durch Zu- und Abschlage auf

die Erldsobergrenze verteilt.

Der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2018 wird durch die Einzelbetrage
hinsichtlich

a) der Abweichung zwischen zulassigen und erzielbaren Erlosen gemalt § 5
Abs. 1S. 1 ARegV,

b) der Abweichung zwischen den tatsachlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1
Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjéhrlichen Erlésobergrenze ent-
haltenen Ansatzen gemall § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie
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¢) den veranderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des
§ 5 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV

bestimmt. Diese Differenzbetrdge werden gemall § 5 Abs. 2 ARegV verzinst.

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen zu entnehmen. Die Verzinsung er-
folgt gemaR § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jahrlich durchschnittlich gebun-
denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jah-
resendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn
abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen
Bundesbank veréffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandi-
scher Emittenten (1,34 %).

Die sich danach fur die Jahre 2020 bis 2022 ergebenden Zu- bzw. Abschlage auf
die Erldsobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen.

4. Entfall der vorlaufigen Anordnung

Die Beschlusskammer hat am 13.09.2019 (Az. BK8-19/00806-01) eine vorlaufige
Anordnung zur Auflésung des Regulierungskontosaldos des Jahres 2018 getroffen.
Die vorlaufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser abschlieRenden Entschei-
dung auler Kraft.

5. Riickwirkende Festlegung

Die ruckwirkende Festlegung der Auflésung des Regulierungskontosaldos nach
dem 01.01.2020 ist zulassig.

Der sachliche Grund fir das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2019
liegt u.a. darin begriindet, dass in zahlreichen Fallen fur die Prifung des Regulie-
rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite-
rungsfaktoren, Netzlibergange etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung
einer einheitlichen Prufungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer frih-
zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen.

Die riickwirkende Festlegung in Bezug auf die Erldsobergrenze 2020 verstolit ins-
besondere nicht gegen § 21a Abs. 5 S. 4 EnWG. Das Regulierungskonto wird gem.
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§ 5 Abs. 1S. 1und 5 ARegV ohnehin primar durch den Netzbetreiber geflihrt. Durch
den stets vor dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veréffent-
lichten Erhebungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets recht-
zeitig zur Preisbildung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Be-
standteile aus der Auflésung des Regulierungskontos flir sich zu bestimmen und
konnte diese somit seiner Entgeltbildung des Jahres 2020 zu Grunde legen.

Durch die Veréffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Erldsobergrenze waren
dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositionen der Beschluss-
kammer im Hinblick auf die Bertcksichtigung bzw. Nichtbertcksichtigung bestimm-
ter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2
ARegV bekannt.

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die
Festlegung der Auflosungsbetrage aus dem Regulierungskonto fiir die Jahre 2020
bis 2022 hétte danach grundsatzlich im Jahr 2019 erfolgen sollen. Gleichwohl ist
eine rlckwirkende Festlegung zulassig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie
2009/73/EG sind die Regulierungsbehdrden befugt, vorlaufig geltende Ubertra-
gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und Uber geeignete
Ausgleichsmal3nahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzo-
gert. Wenn aber vorlaufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der
Erlésobergrenze fiir ein Kalenderjahr zulassig sind, muss auch eine riickwirkende
endglltige Festlegung von Erlésobergrenzen zuldssig sein (vgl. OLG Dusseldorf,
Beschluss vom 14. September 2016, VI-3 Kart 175/14 [V], Rn. 118 ff., juris).

Angesichts der dargestellten Umsténde erachtet die Beschlusskammer die rickwir-

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt.

Vorliegend Uberwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rlickwirkenden) Fest-
legung zur Auflésung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rickwirkende
Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam-
mer demgegenuber im konkreten Fall als nachrangig bewertet.

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss-
kammer zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos erfolgen wird und insoweit

eine nachtragliche Korrektur der selbstandig angepassten Erlésobergrenzen des
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Jahres 2020 erfolgen kann. Bereits mit den Hinweisen fiir die Festlegung der Erlés-
obergrenzen fur das Jahr 2020 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass,
sofern noch keine Bescheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert

bzw. der Wert gemaf} der vorlaufigen Anordnung fur die Anpassung anzusetzen ist.

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorlaufigen Anordnung im Jahr 2019 noch-
mals klargestellt, dass mogliche Abweichungen der endglltigen von der vorlaufigen
Entscheidung sachgerecht Uber die Methodik des Regulierungskontos ausgegli-
chen werden kdnnen. Dies betrifft die kinftigen Genehmigungsverfahren zu den
Regulierungskonten des Jahres 2020.

Die Entscheidung ist auch verhaltnismafig. Die Entscheidung dient dem Zweck,
entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV flr die
Jahre 2020 bis 2022 Aufldsungsbetrage aus dem Regulierungskontosaldo festzule-
gen. Die ruckwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden
dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2020 bis 2022'ermf)glicht. Die
riickwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes
Mittel nicht zur Verfligung steht. Die Entscheidung ist schliellich auch angemessen.
Das Interesse des Netzbetreibers, flr den Zeitraum der Riickwirkung keinen weite-
ren Vorgaben gemaR dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be-
schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis-
glnstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit
Elektrizitat zurlickstehen. Die zahlreichen nachtraglichen Korrekturen einzelner Un-
ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte-

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachtraglich noch eine Entscheidung zu treffen.
lll. Gebiihren
Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG.
IV. Anlagenverweis
Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieses Beschlusses.
Anlage 1  Aufldsungsplan und Auszug

Anlage 2  Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA
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Anlage 3a Vergleich der Erlosobergrenzenbestandteile
Anlage 3¢ Netzveranderungen

Anlage 4  Messstellenbetrieb
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-
schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus-
anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genugi, wenn die Be-
schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Dusseldorf (Hausanschrift:
Cecilienallee 3, 40474 Disseldorf) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fur die Beschwerdebegriindung betragt
einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag
von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verldngert werden. Die
Beschwerdebegrindung muss die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten
und seine Abanderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa-
chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stltzt, enthalten. Die Be-
schwerdeschrift und Beschwerdebegriindung missen durch einen Rechtsanwalt

unterzeichnet sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Vorsitzender Beisitzerin Beisitzer

Bourwieg Dr. Heimann Wetzl
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Anlage 1 - Aufldsungsplan und Auszug Stadiwerke Wertheim GmbH
Auszug des Requlierunaskontos fiir 2018
Rechtsgrundlage Beschreibung 2018
[EUR]

§5Abs. 1Satz 1 ARegV

Eriésobergrenze (EQOG) gemad § 4 ARegV

nach § 4 ARegV zulgssige Erldze

erzielbare Erldse

Verzichtsbetrag in der Verprobung

Differenz

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen
gemal § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV

tatséchlich entstandene Kosten

in EOG enthaltene Ansétze

Differenz

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV,
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G

tatséchlich entstandene Kosten

in EOG enthaltene Ansétze

Differenz

§5 Abs. 1 Satz 3 ARegV

Kostenverdnderung Messung / Messstellenbetrieb
inkl. Malinahmen gem. § 21b EnWG

tatsdchlich entstandene Kosten

in EOG enthaltene Ansétze

Differenz

Sonstiges

Summe aus Einzeidifferenzen

Az: BKA-18/00806-01

Verzinsung und Auflésung des Regulierungskontos

2018
Bezeichnung EUR

Jahresanfangsbestand ( = Vorjahressaldo)

Endbestand (= Saldo aus Einzeldifferenzen)

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand

Anzuwendender Zinssatz geméR § 5 Abs. 2 ARegV

Verzinsung

Saldo Regulierungskonto ( = Jahresendbestand + Verzinsung)

1,34% |

-282.942|

2019 2020 2021
EU [EUR] [EUR]

[EUR]

1,34% 1,34%)| 134%|

1,34%

-286.733

Annuitatische Beriicksichtigung in der EHdsobergrenze

Auswirkung auf die Erdsobargrenze

-97.497 [ ~97.497 |

-87.497

Mehreras (EOG-mindemd)
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA

Stadtwerke Wertheim GmbH

Az: BK8-19/00806-01

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2018

Rechtsgrundlage

Beschreibung

Angaben des
Netzbetreibers
[EUR]

Bundesnetz-
agentur
[EUR]

Abweichungen
Zu angesetzten
Werten
[EUR]

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV

Erldsobergrenze (EOG) gemaR § 4 ARegV

nach § 4 ARegV zulassige Eriose

erzielbare Erltse

Verzichtsbetrag in der Verprobung

Differenz

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter
Netzebenen gemal § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV

tatséchlich entstandene Kosten

in EOG enthaltene Ansétze

Differenz

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV,
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G

tatsachlich entstandene Kosten

in EQG enthaltene Ansatze

Differenz

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV

Kostenveranderung Messung / Messstellenbetrieb
inkl. Maftnahmen gem. § 21b EnWG

tatséchlich entstandene Kosten

in EOG enthaltene Ansétze

Differenz

Sonstiges

Summe aus Einzeldifferenzen

9.489.426]

4.949.940]

| 330.351]
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Anlage 3a Vergleich der Erlésobergrenzen Stadiwerke Wertheim GmbH Az: BK8-19/00806-01

Vergleich Erlosobergrenzenbestandteile

Netzbetreiber BNetzA Abweichung

2018 20138 absolut relativ

Formelbestandteile

9.489.426

KA dnb

KA vnb

KA b

Anpassung VPL [ VP, - PF;

Anpassung der Erlosobergrenze gem. EWF-Beschluss

Q-Element

Volatile Kosten

Saldo Regulierungskonto

Hartefall

Sonstiges

MEA

Netzverdnderungen gemiR § 26 Abs. Il - V ARegV

Sonstiges
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Arlage Zc Netmveranderungen

Stadbwerke Warthaim GmhbH

Stammdaten der Natzlbergings Zuzammenssizung der EOG der Netziberginge nach § 26 ARegf des Jahres 2018 Ditery der Verduskensrgla
Erhéhung der Erhéhung der Zu
varilirar- riichk EOG 2u i |
> daushaft | vordber- |pmhendnicht] ki | abgebauten 4 poreagendsl it s |
oL Het sk Ciaturn dea Erse- Aihis, L] Asnans Pl Y o e} Cuskitite vetalitn retkannt® | o iona | preisdar | snerkannten [ velatile
| DAY derung Mams das Obergehandsn ol obararenze | Betinfluss- | beeinfluss- baren baainfuzs baren | Erwaiterunge- U Kosten | TioGUlierungs  Hartefall Sonstiges | |Kosten filr die} "o C o Noinlian | Koebaim Kaston
s wichen | Cahgang! Netztsils Tiiber rgner bare are [} Al bare Hoetenantells | faktor finki. 4 * konio [EUR] [EUR] Brschaffung
i ek gangs |EUR] [EUR] [EUR] Hagender Hoatan Grunde [EUR]
Zugang] i iler] K 9 dursh Koslenantsie duren WP [EUR] van Varusi- Prale 1€/ MW lisgende
rgengs [EUR] [EUR] | (VPR | [EUR] | (VPLAPL: | abigl, PR enerdie | ro ) kwh] "1 “Menge
FF Fry {EUR] |ELER] [KWh]
Surmme:
[ [EKa-t 60823 ntzauinahma] Freuterters 01.01.2073

Az BHE-1800806-01
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Anlsge 4 - Mezzrisln belrist

Slnckaerke W erheim GmbH

|Offerenz
davon durch And=ning der Zahl des Ansshlussnutzer mil koreen tonetien Blessgersien verursocht, bei demen der

wh e modem
stinfie | LS} ader ein

Angaben des Bundesnatz- A;w;::hungen
Ermintiung dar DIfferanz gemil & 5 Abs. 1 ARagV' Hatzbatraibars agontisr i
ten Werten
[EUR} [EUR]
UR

hliehe Foaten dos M T s Tnachafiich Me: - ==
In cher Exlz ar Hosten des Massstellenbatriebs {sinschliefich Messung)
Differanz

Anzahl dar Massainrichbungen
qassy
Ermitthing der Differenz gam&f § § Abs. 15.3 ARagV ““’i‘;:";'b" e Netzbetreiber B
[EUR] 3.12.2047 3122018 31122017 31422048
[Siiie [Stti k] [Si{iak] [Sitick]
Firr daas K o atfizinetar | enlsteenda Koslen des korvenicnsten Meiss ielenberishs
ienachiisflish Messung) (55 Ats. 1 5.3 AReg)
s 2 ; i i
e Serlshuishligung dar Abodnpa wen 1, di deren hsse; iberm wechoein oder vom
i wher Tor d inlsi MSE 10r MME urd

M5 y5] betiaws; werden,
In der 2 finoatz der Kosien des Meosoieieberiens (snoohisdioh Megsung)

Az BHE-1000805-01

Seite 1 voni 1



	Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BK8-19/00806-01 Beschluss
	Gründe
	I.
	II.
	III. Gebühren
	IV. Anlagenverweis
	Rechtsmittelbelehrung



